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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 
des Verbandsgemeinderates 

der Verbandsgemeinde Obere Kyll 
 

Sitzungstermin:  19.06.2018 
Sitzungsbeginn:  18:05 Uhr 
Sitzungsende:  19:40 Uhr 
Ort, Raum:  Jünkerath, im Sitzungssaal Feuerwehrhaus 

 

ANWESENHEIT:  gesetzliche Zahl der Mitglieder: 25 

Vorsitz 

Herr Arno Fasen       

Mitglieder 

Herr Josef Ballmann FWG Obere Kyll    
ab 18.12 Uhr anwesend 
(TOP 3) 

Herr Ewald Hansen SPD Fraktionsvorsitzender  abwesend ab 19.40 Uhr 

Herr Rudolf Heinzelmann SPD       

Herr Rainer Helfen CDU       

Frau Dorothea Hermes CDU       

Herr Hermann Josef Hermes CDU       

Herr Stephan Juchems FWG Obere Kyll       

Frau Walfriede Kasel FWG Obere Kyll    
ab 19.00 Uhr anwesend 
(TOP 4) 

Frau Michaela Leisen CDU    
ab 18.10 Uhr anwesend 
(TOP 2) 

Herr Dr. Georg Lentz FWG Obere Kyll Fraktionsvorsitzender    

Herr Rudolf Mathey FWG Obere Kyll       

Herr Helmut Michels CDU       

Herr Elk Rohde SPD    
abwesend ab 19.55 Uhr 
(TOP 10) 

Herr Edi Schell CDU       

Herr Walter Schmidt CDU    
ab 18.23 Uhr anwesend 
(TOP 3) 

Herr Walter Schneider SPD    abwesend ab 19.40 Uhr 

Herr Lothar Schun FWG Obere Kyll       

Herr Franz-Josef Simonis SPD       

Herr Josef Vietoris CDU       

Beigeordnete 

Herr Erhard Bohn SPD Beigeordneter 
ab 18.18 Uhr anwesend 
(TOP 3) 

Frau Melitta Gray FWG Stadtkyll 1. Beigeordnete    

Herr Wilhelm Heinzius CDU Beigeordneter    

Ortsbürgermeister 

Herr Cornelius Dahm 
Ortsbürgermeister von 
Ormont 

ab 18.18 Uhr anwesend 

Herr Harald Schmitz 
Ortsbürgermeister von 
Stadtkyll 

   

Herr Werner Schweisthal 
Ortsbürgermeister von 
Steffeln 

abwesend ab 20.00 Uhr 

Verwaltung 

Herr Markus Dederichs Schriftführer    

Herr Karl Müller       
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Gäste 

Herr Dr. Thomas Schwarze zu TOP 3    

 

Fehlende Personen:   

Mitglieder 

Herr Peter Hutsch CDU    entschuldigt 

Herr Günter Klinkhammer FWG Obere Kyll    entschuldigt 

Herr Ingo Kloep CDU    unentschuldigt 

Herr Wolfgang von Landenberg CDU    unentschuldigt 

Herr Dirk Weicker BB    entschuldigt 

Ortsbürgermeister 

Herr Franz-Josef Hilgers 
Ortsbürgermeister von 
Feusdorf 

unentschuldigt 

Herr Guido Heinzen 
Ortsbürgermeister von 
Schüller 

unentschuldigt 

Herr Elmar Malburg Ortsbürgermeister von Birgel entschuldigt 

 
 
Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates waren durch Einladung vom 11.06.2018 auf Dienstag, 
19.06.2018 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. 
 

Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben. 
Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße 
Einberufung Einwendungen nicht erhoben werden. 
 

Der Verbandsgemeinderat war - nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 
 
öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Mitteilungen 

3. Einzelhandelskonzept für die Ortsgemeinden Jünkerath-Stadtkyll-Verbandsgemeinde 
-Vorstellung des Entwurfs mit Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche 
Vorlage: FB2-1612/2018/01-496 

4. Künftige Holzvermarktung: Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer kommunalen 
Holzvermarktungsgesellschaft "Eifel" als GmbH 
Vorlage: FB1-1874/2018/01-479 

5. Fischereigenossenschaft Kyll - Verwendung der Pachteinnahmen 
Vorlage: FB2-1569/2018/01-467 

6. Feststellung des Jahresabschlusses 2015 sowie Erteilung der Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2015 gemäß § 114 Gemeindeordnung 
Vorlage: FB1-1867/2018/01-475 

7. I. Nachtragshaushaltssatzung  und Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 - 
Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: FB1-1879/2018/01-484 

8. Anfragen, Wünsche 

 
nichtöffentliche Sitzung 

9. Mitteilungen 

10. Kommunal- und Verwaltungsreform: Information über den Stand des 
Zusammenschlusses der Verwaltungen 
Vorlage: FB1-1875/2018/01-480 

11. Anfragen, Wünsche 

 
Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht. 
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Protokoll: 
 
TOP 1: Einwohnerfragestunde 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
TOP 2: Mitteilungen 
 
 
Folgende Mitteilungen gab der Vorsitzende bekannt: 
 
Unterhaltung der Ufermauern Wirft in Stadtkyll: 
Unaufschiebbare Erstmaßnahmen wurden inzwischen beauftragt (rd. 6.000 €) und die Planung für 
eine Umsetzung Maßnahmen im Bereich Aktion Blau sind vergeben worden. Diese Dinge sollen 
den Anliegern der Wirft nach den Sommerferien vorgestellt werden. 
 
 
Kommunal- und Verwaltungsreform: 
 
Im Rahmen der nichtöffentlichen Sitzung werden wir noch umfassend informieren, aber im 
öffentlichen Teil möchte ich zumindest kurz anmerken, dass die Arbeiten zum Zusammenschluss 
der Verwaltungen zur Zeit sehr gut laufen, auch wenn die Belegschaft in allen 3 Häusern zum Teil 
sehr stark gefordert ist. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
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TOP 3: Einzelhandelskonzept für die Ortsgemeinden Jünkerath-Stadtkyll-

Verbandsgemeinde 
-Vorstellung des Entwurfs mit Festlegung der zentralen Versorgungsbereiche 
Vorlage: FB2-1612/2018/01-496 

 
Sachverhalt: 
 
Mit der Erstellung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Verbandsgemeinde Obere Kyll 
war die bdS-Kommunalberatung, Münster, beauftragt. 
 
Der Vorsitzende informierte den VG-Rat über die Beratung im Fachausschuss ANLB und dessen 
einstimmige Empfehlung an der VG-Rat, das Konzept in der vorgestellten Fassung zu 
beschließen. 
 
Der Geschäftsführer Dr. Thomas Schwarze informierte anschließend den VG-Rat über die 
Bedeutung und die Notwendigkeit, ein Einzelhandelskonzept für den Bereich der 
Verbandsgemeinde zu erstellen und erläuterte insbesondere auch die Möglichkeit, sogenannte 
„zentrale Versorgungsbereiche“ in den Ortsgemeinden Jünkerath, Lissendorf und Stadtkyll 
festzulegen und welche Auswirkungen diese Festlegungen haben können. 
 
Er erläuterte auch nochmals in Grundzügen seine Untersuchungen als Grundlage des 
Einzelhandelskonzeptes. 
 
 
Beschluss: 
 
Nach sehr eingehender Beratung stimmt der VG-Rat dem Einzelhandelskonzept in der 
vorgestellten Fassung zu. Die Verwaltung wird gebeten, nunmehr das Anhörungs- und 
Beteiligungsverfahren (Fachbehörden, Verbände, Öffentlichkeit) in die Wege zu leiten.  
 
Die im Rahmen der Beteiligung und Auslegung eventuell vorgetragenen Bedenken und 
Anregungen sollen im Fachausschuss ANLB beraten und abgewogen werden, sodass dann 
abschließend durch den VG-Rat das Einzelhandelskonzept beschlossen werden kann. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich beschlossen 
Ja: 18  Nein: 0  Enthaltung: 1  Sonderinteresse: 0   
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TOP 4: Künftige Holzvermarktung: Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer 

kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft "Eifel" als GmbH 
Vorlage: FB1-1874/2018/01-479 

 
Sachverhalt: 
 
Die derzeitige Holzvermarktung seitens Landesforsten, die auch den Kommunal- und Privatwald 
einschließt, kann als Vertriebskartell mit der Festlegung von Preisen und damit als objektiver 
Kartellrechtsverstoß gewertet werden. Vor diesem Hintergrund wird die gemeinsame 
Holzvermarktung getrennt. Eine diesbezügliche Änderung des Landeswaldgesetzes befindet sich 
bereits im parlamentarischen Verfahren. 
 
Damit auch die zukünftige Holzvermarktung in den Kommunen sichergestellt ist, wurde in 
Zusammenarbeit vom fachlich zuständige Ministerium, dem GStB und der Waldbesitzerverband 
ein Eckpunktepapier erstellt, welches dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt ist. 
 
Seitens der Verwaltung wurden die einzelnen Eckpunkte nochmals eingehend erläutert und die 
Ratsmitglieder umfassend über den derzeitigen Verfahrensstand informiert. 
 
Die Verwaltung empfiehlt unter Würdigung der Gesamtumstände, dass die Verbandsgemeinde 
Obere Kyll zur Sicherstellung der Holzvermarktung die Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft 
„Eifel“ in der Rechtsform der GmbH gemeinsam mit den übrigen Städten, Gemeinden bzw. 
Verbandsgemeinden in der Holzvermarktungsregion errichtet und sich daran als Gesellschafter 
beteiligt. 
 
Dadurch wird ein reibungsloser Übergang der Vermarktung des Holzes aus dem Kommunalwald 
gewährleistet und die laufenden Einnahmen aus dem Holzverkauf sichergestellt. Für die neuen 
Gesellschaften werden gute Startbedingungen geschaffen durch die dargestellte 
Anschubfinanzierung sowie der Möglichkeit der Übernahme von geschulten Personals.  
 
Zur Koordinierung des Gründungsprozesses der Holzvermarktungsgesellschaft für unsere Region 
Eifel ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt, der stellvertretend für die Städte und Gemeinden in 
unserem Landkreis die Beauftragten Bernhard Jüngling und der Vorsitzende angehören; die auch 
die Federführung inne haben. 
 
Auf die Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll bzw. Gerolstein neu kommen dabei 
ausschließlich Gesellschafteraufgaben zu, nicht dagegen Aufgaben aus dem Bereich des 
operativen Geschäfts des Holzverkaufens; dieses wird ausschließlich von dem Personal der 
Gesellschaft erledigt werden. 
 
Beschluss VGR: 
 
Der Verbandsgemeinderat befürwortet, dass die Verbandsgemeinde Obere Kyll zur Sicherstellung 
der Holzvermarktung die nach Gesamtkonzept der Lenkungsgruppe vorgeschlagene neue 
kommunale Holzvermarktungsgesellschaft „Eifel“ in der Rechtsform der GmbH gemeinsam mit den 
übrigen Städten, Gemeinden bzw. Verbandsgemeinden in der Holzvermarktungsregion errichtet 
und sich als Gesellschafter daran beteiligt. 
 
Die Verwaltung wird dazu beauftragt, alle zur Gründung erforderlichen Schritte gemäß § 92 GemO 
und die Vorlage der notwendigen Unterlagen an die ADD zu veranlassen; dazu gehört 
insbesondere die Ausarbeitung der dafür erforderlichen Analyse und des Entwurfs für den 
Gesellschaftervertrag auf Grundlage der vorliegenden Entwürfe in der bereits gebildeten 
Arbeitsgruppe und in Abstimmung mit den übrigen Arbeitsgruppen für die anderen vier 
kommunalen Holzvermarktungsgesellschaften sowie mit dem Gemeinde- und Städtebund. 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 20  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
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TOP 5: Fischereigenossenschaft Kyll - Verwendung der Pachteinnahmen 
Vorlage: FB2-1569/2018/01-467 

 
Sachverhalt: 
 
Auf Anfrage eines Ortsbürgermeisters bezüglich der Verwendung des Reinertrags der 
Fischereigenossenschaft Kyll wird über den Sachverhalt informiert: 
 
Die Fischereigenossenschaft Kyll umfasst die Fischereiberechtigten im gemeinschaftlichen 
Fischereibezirk der Verbandsgemeinde Obere Kyl an den Gewässern Kyll und den Nebenbächen 
gemäß Satzung vom 13.08.1979.  
 
Gemäß Vereinbarung zwischen der Fischereigenossenschaft Kyll und der Verbandsgemeinde 
Obere Kyll vom 25.11.1998 überträgt die Fischereigenossenschaft die Ausübung ihrer Rechte und 
Pflichten in vollem Umfange auf die Verbandsgemeinde Obere Kyll. 
 
Die Vereinbarung enthält folgende Regelungen: 
 
Die Verbandsgemeinde erhält 10 % der Fischereipachteinnahmen als jährlichen 
Verwaltungskostenbeitrag. 
 
Der Reinertrag der Fischereigenossenschaft, nach Befriedigung der Auszahlungsansprüche von 
Fischereigenossen, verbleibt bei der Verbandgemeinde Obere Kyll und wird für die Unterhaltung 
der Gewässer III. Ordnung verwendet.  
 
Beschluss: 
 
- keine Beschlussfassung – 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 



Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 19.06.2018 Seite 8 von 10 
 

 
TOP 6: Feststellung des Jahresabschlusses 2015 sowie Erteilung der Entlastung für 

das Haushaltsjahr 2015 gemäß § 114 Gemeindeordnung 
Vorlage: FB1-1867/2018/01-475 

 
Sachverhalt: 
 
Nach § 114 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO) beschließt der Rat über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses und entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die 
Entlastung der Bürgermeisterin und der Beigeordneten, soweit diese die Bürgermeisterin vertreten 
haben. 
 
Der Jahresabschluss ist vorab gemäß § 110 Absatz 2 Satz 2 durch den 
Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. 
Diese Prüfung ist am 23.04.2018 erfolgt. Das Sitzungsprotokoll und der Prüfbericht sind beigefügt. 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Gleichfalls ist der Jahresabschluss 2015 der Ratsvorlage beigefügt. 
 
 
Beschluss: 
 
In Kenntnis der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Organisation und Finanzen stellt der 
Rat den Jahresabschluss 2015 in der vorgelegten Fassung fest. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
20 Ja-Stimmen  0 Nein-Stimmen 0 Stimmenthaltungen 
 
 
In Kenntnis der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Organisation und Finanzen erteilt der 
Rat der Bürgermeisterin a. D. Diane Schmitz und den Beigeordneten, soweit sie die 
Bürgermeisterin vertreten haben, Entlastung für das Haushaltsjahr 2015. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 20  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
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TOP 7: I. Nachtragshaushaltssatzung  und Nachtragshaushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2018 - Beratung und Beschlussfassung 
Vorlage: FB1-1879/2018/01-484 

 
Sachverhalt: 
 
Die I. Nachtragshaushaltssatzung nebst Plan wurde dem Rat seitens der Verwaltung mittels 
Präsentation vorgestellt und erörtert.  
 
Im Wesentlichen stellt sich der Nachtrag wie folgt dar: 
 
Im Ergebnishaushalt vermindert sich der Jahresüberschuss von bisher 283.492 € um 228.550 € 
auf nunmehr 54.942 €. 
Der Haushaltsausgleich wird weiterhin erreicht. 
 
Im Finanzhaushalt vermindert sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von bisher 
520.665 € um 248.550 € auf nunmehr 272.115 €. 
Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Zwar reicht der positive Saldo von 272.115 € aus um 
damit die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten im Betrag von 232.200 € zu finanzieren. 
Jedoch kann mit dem verbleibenden Überschuss von 39.915 € die Mindesttilgung des 
Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 370.726 € nicht vollständig erreicht werden. 
 
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindert sich von bisher – 
102.000 € um 58.400 € auf nunmehr – 43.600 €. 
 
Folgende Investitionen sind vorgesehen: 
 
a) bisher bereits veranschlagte, unveränderte Maßnahmen 

 Produkt Brandschutz, Allgemeine Ersatzbeschaffungen   6.000 € 

 Produkt Brandschutz, Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze FF Scheid 13.000 € 

 Produkt Realschule plus, Beschaffung Smart-Boards    8.000 € 

 

b) bisher bereits veranschlagte, nunmehr veränderte Maßnahmen 

 Produkt Brandschutz, Beschaffung HLF 10, FF Stadtkyll, zusätzlich 13.000 € 

 

c) neu veranschlagte Maßnahmen: 

 Produkt Brandschutz, Ersatzbeschaffung Kompressor, FF Stadtkyll  1.900 € 

 Produkt Technische Informationsunterstützung, Notstromversorgung   2.000 € 

 Produkt Brandschutz, Ersatzbeschaffung CS-Anzüge   5.000 € 

 Produkt Brandschutz, Ersatzbeschaffung Spreizer, FF Stadtkyll  4.700 € 

 

Summe der Auszahlungen für Investitionen:   53.600 € 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite vermindert sich von bisher 131.400 € um 44.420 € 
auf nunmehr 86.980 €. 
 
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit vermindert sich von bisher  
- 418.665 € um 190.150 € auf nunmehr – 228.515 €. 
 
Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt unverändert bei 47,25 v. H. 
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Im Übrigen darf auf den beigefügten Entwurf der I. Nachtragshaushaltssatzung nebst 
Nachtragshaushaltsplan verwiesen werden. 
 
Beschluss: 
 
Nach Beratung und in Kenntnis der Beschlussempfehlungen der Ausschüsse beschließt der 
Verbandsgemeinderat die I. Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 20  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
 
 
 
TOP 8: Anfragen, Wünsche 
 
 
Ratsmitglied Simonis: 
Veröffentlichung Geburtstagen in den Obere Kyll-Nachrichten 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
 
 
 

Für die Richtigkeit: Datum: 22.06.2018 

 
 
   

(Vorsitzender)  (Protokollführer) 
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Neustrukturierung der kommunalen Holzvermarktung:  
Fünf regionale Holzvermarktungsgesellschaften      
 

 

I. Eckpunkte 

1. Die derzeitige Holzvermarktung seitens Landesforsten, die auch den Kommunal- und 
Privatwald einschließt, kann als Vertriebskartell mit der Festlegung von Preisen und 
damit als objektiver Kartellrechtsverstoß gewertet werden. Vor diesem Hintergrund 
wird die gemeinsame Holzvermarktung getrennt. Eine diesbezügliche Änderung des 
Landeswaldgesetzes befindet sich bereits im parlamentarischen Verfahren. 

2. Ab 01.01.2019 werden Verträge über Holz aus dem Kommunalwald nicht mehr 
von Landesforsten verhandelt und abgeschlossen. Die Verträge, die Landesfors-
ten im Herbst 2018 letztmals abschließen wird, können allerdings noch im Jahr 2019 
über Landesforsten kostenfrei abgewickelt werden. 

3. Das fachlich zuständige Ministerium, der GStB und der Waldbesitzerverband haben 
ein Konzept zur Neuausrichtung der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz erarbeitet. 
Unter Beachtung der Vorgaben des Bundeskartellamtes sollen zum 01.01.2019 fünf 
kommunalen Holzvermarktungsorganisationen gebildet werden, die unabhängig 
voneinander agieren und flächendeckend über das Land verteilt sind. 

4. Konzeptionell werden die Prozesse „Waldbewirtschaftung/Holzbereitstellung“ einer-
seits und die „Holzvermarktung“ andererseits klar getrennt. Das Forstamt mit seinen 
staatlichen und kommunalen Revierleitern ist unverändert umfassend für die Wald-
bewirtschaftung und die Holzbereitstellung zuständig. Die Holzvermarktung erfolgt in 
kommunaler Eigenverantwortung. 

5. Die neuen kommunalen Holzvermarktungsorganisationen sollen nach der Konzepti-
on möglichst groß gestaltet werden. Eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit setzt eine 
Holzvermarktungsmenge von ca. 200.000 Festmetern voraus. In diesem Fall können 
in allen wichtigen Holzsortimenten mehrere Kunden beliefert werden. Einem klein-
strukturierten Waldbesitz (über 2.000 Gemeinden, Durchschnittsgröße 200 Hektar) 
stehen heute Großbetriebe der Holzindustrie gegenüber. Diese sind auf eine konti-
nuierliche Lieferfähigkeit im Jahresverlauf sowie auf professionelle Standards und 
Abläufe angewiesen. Große Vermarktungsorganisationen können eine adäquate 
Personalausstattung und Personalqualifikation vorhalten sowie auf Schadereignisse 
(Stürme etc.) ausgleichend reagieren.  

Auch wenn sich aus der anstehenden BGH-Entscheidung grundlegender Verände-
rungsbedarf hinsichtlich der vorgelagerten staatlichen Dienstleistungen (insbesonde-
re des Revierdienstes) ergeben sollte, ist die Bildung großer Holzvermarktungsorga-
nisationen unverändert zielführend.  

TOP Ö  4TOP Ö  4
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6. Für die waldbesitzenden Ortsgemeinden, die vielerorts auf verlässliche Einnahmen 
aus dem Wald angewiesen sind, treten durch die Neustrukturierung der Holzver-
marktung keine grundlegenden Veränderungen ein. Alle Entscheidungsbefugnisse 
bzgl. der Waldbewirtschaftung liegen weiterhin beim jeweiligen Ortsgemeinderat. Die 
Holzvermarktung, die bislang auf freiwilliger Basis fast ohne Ausnahme auf Landes-
forsten übertragen ist, kann künftig von einer kommunalen Holzvermarktungsorgani-
sation übernommen werden. Die Erlöse aus dem Holzverkauf stehen den Ortsge-
meinden zu und fließen – wie bisher – unmittelbar vom Holzkäufer in die kommunale 
Einheitskasse. 

7. Der Brennholzverkauf an nicht-gewerbliche Endverbraucher gehört nicht zu den 
Aufgaben der kommunalen Holzvermarktungsorganisationen, sondern erfolgt unver-
ändert vor Ort! Die waldbesitzende Kommune bestimmt Preise, Lose, Abgabe-
höchstmengen und die Abwicklung des Kaufvertrags. Die Brennholzbereitstellung 
und die Überwachung der Selbstwerber zählt weiterhin zu den Aufgaben des Revier-
leiters.  

8. Aus dem Kommunalwald fallen jährlich ca. 1,5 Mio. Festmeter (fm) Rundholz, davon 
300.000 fm Brennholz, an. Die Holzvermarktung für waldbesitzende Kommunen ver-
ursacht im bisherigen System Kosten, die über den Kommunalen Finanzausgleich 
an Landesforsten erstattet werden. Künftig ist mit Kosten in vergleichbarer Höhe zu 
rechnen, die im Sinne einer Anschubfinanzierung zu wesentlichen Teilen über För-
dermittel abgedeckt werden (vgl. IV). Die Förderung liegt bei 2,5 Euro pro fm.  

 
II. Trennung der Prozesse „Holzbereitstellung“ und „Holzvermarktung“ 

1. Zur Wahrung des vom Bundeskartellamt geforderten Geheimwettbewerbs ist eine 
Trennung der Prozesse „Holzbereitstellung“ und „Holzvermarktung“ sowie eine phy-
sische Trennung der Daten erforderlich. Weder staatliche noch kommunale Stellen 
dürfen zukünftig einen gegenseitigen Zugriff auf marktrelevante Daten (Vertrags-
preise, -mengen, Kunden) haben. Durch die Programmstrukturen und die in der Da-
tenbank hinterlegte Rechteverwaltung ist dies sicherzustellen. Ein Daten- und In-
formationsaustausch zwischen den fünf kommunalen Holzvermarktungsorganisatio-
nen muss ebenfalls durch Rechtevergabe ausgeschlossen werden. 

2. Umfangreiche EDV-technische Anpassungen bzw. EDV-Neukonfigurationen sowohl 
im staatlichen als auch im kommunalen Bereich sind erforderlich und eingeleitet. Die 
KomWis ist in Einzelfragen einbezogen.  

 

III. Bildung von fünf Holzvermarktungsorganisationen in der Rechtsform der GmbH 

1. Orientiert am Vorschlag für fünf kommunale Holzvermarktungsregionen (vgl. Anla-
ge) wird die Bildung von fünf Holzvermarktungsorganisationen als interkommunale 
Kooperation in der Rechtsform der GmbH vorgeschlagen. Im Vergleich zum 
Zweckverband sowie zur Gemeinsamen Anstalt öffentlichen Rechts weist die GmbH 
eine höhere innere Flexibilität sowie eine höhere Anpassungsfähigkeit an wirtschaft-
liche Gegebenheiten (Stichwort: Haftungsbeschränkung) auf.  

2. Als Gesellschafter der GmbH sind kreisfreie Städte, große kreisangehörige Städte, 
verbandsfreie Städte, verbandsfreie Gemeinde, Verbandsgemeinden sowie - unter 
bestimmten Voraussetzungen - Zweckverbände vorgesehen. Zu den Verwaltungs-
geschäften, welche die Verbandsgemeinde gemäß § 68 Abs. 1 und 5 GemO führt, 
zählt auch die Vermarktung des Holzes der Ortsgemeinden (vgl. Schreiben des In-
nenministeriums und des Umweltministeriums vom 16.01.2018). Die Verbandsge-
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meinden sind in ihrer Entscheidung frei, in welcher Form sie dieses Verwaltungsge-
schäft organisieren. Auf der Grundlage eines Beschlusses des Verbandsgemeinde-
rates kann die Verbandsgemeinde als Gesellschafter in einer kommunalen Holz-
vermarktungs-GmbH tätig werden. Grundsatzentscheidungen auf Ortsgemeinde-
ebene sind insoweit nicht erforderlich. Einzelne Ortsgemeinden können für ihren 
kommunalen Forstbetrieb eine andere Form der Holzvermarktung (z.B. eigenständi-
ge Wahrnehmung; Vergabe an Dritte) im Rahmen von § 68 Abs. 1 GemO beschlie-
ßen. Insoweit ist auch die vom Bundeskartellamt geforderte Wahlfreiheit der Wald-
besitzer gewährleistet.  

Die dargestellte kommunalpolitische Einordnung für Verbandsgemeinden und Orts-
gemeinden, die der GStB unterstützt, macht Übertragungsbeschlüsse gemäß § 67 
GemO entbehrlich und reduziert die Anzahl der GmbH-Gesellschafter auf einen 
praktikablen Umfang. Kommunalpolitisch sinnvoll dürfte eine enge Abstimmung zwi-
schen Verbandsgemeinde und waldbesitzenden Ortsgemeinden bezüglich der künf-
tigen Holzvermarktung sein. Der GStB schlägt darüber hinaus vor, die Ortsgemein-
den über Beiräte unmittelbar und aktiv in die Organisationsstrukturen der kommu-
nalen Holzvermarktungsgesellschaften einzubinden. 

3. Die Aufgaben der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaften sind insbesondere 
der Abschluss von Holzkaufverträgen namens der beteiligten Waldbesitzer, alle ver-
tragsrelevanten Anpassungen im Zuge der Holzbereitstellung, die Koordination des 
Mengenflusses an die Käufer (einschließlich des Mengenausgleichs) sowie die Fak-
turierung.  

4. Die künftige Grundstruktur der Holzbereitstellung und des Holzverkaufs kann 
sich wie folgt darstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Die „Zehn Eckpunkte zur Neustrukturierung des Holzverkaufs in Rheinland-Pfalz“ 
(Oktober 2017) sehen vor, dass kommunale und private Holzvermarktungsorganisa-
tionen künftig jeweils sowohl kommunales als auch privates Holz vermarkten.  
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Zur Wahrung des Inhouse-Privilegs nach § 108 GWB scheidet eine direkte Beteili-
gung privater Waldbesitzer oder deren Zusammenschlüsse an einer kommunalen 
Holzvermarktungsorganisation aus. Vergaberechtlich dürfen im Rahmen des We-
sentlichkeitskriteriums max. 20 % des Umsatzes über sog. Fremdarbeiten erbracht 
werden, die in Vermarktungsdienstleistungen für private Waldbesitzer (gegen kos-
tendeckende Entgelte) bestehen können.  

Die fünf bereits existierenden privaten Holzvermarktungsorganisationen der Wald-
bauvereine in Prüm, Bitburg, Daun, Kirchen/Sieg und Schindhard/Dahn werden 
künftig auch kommunalen Waldbesitzern die Vermarktung ihres Holzes anbieten. Im 
Hinblick auf die Dienstleistung „Holzvermarktung“ ist das Vergaberecht zu beach-
ten. Die einzelne waldbesitzende Kommune bewegt sich insoweit als öffentliche 
Auftraggeber im nationalen Vergaberecht.  

6. Die Entscheidung über den Standort der jeweiligen GmbH liegt ausschließlich bei 
den kommunalen Gesellschaftern in der jeweiligen Region. Der GStB formuliert als 
Hilfestellung ein allgemeines Anforderungsprofil an den Standort (Größe der Büro-
räume, Ausstattung, Lage, zeitliche Bereitstellung etc.).  

Aus Sicht des GStB ist eine Zusammenarbeit der kommunalen Holzvermarktungs-
organisationen mit der Verwaltung der jeweiligen Standortkommune zweckmäßig. 
Diese Zusammenarbeit kann von der Inanspruchnahme zentraler Dienste (Haus-
meister, IT-Support etc.) bis hin zur Übernahme des kaufmännischen Rechnungs-
wesens reichen.  

 

IV. Finanzierung und Förderung der kommunalen Holzvermarktungsorganisationen 

1. Die heutige „individuelle Kostenfreiheit“ des staatlichen Forstamtes, der Holzver-
marktung und der Forsteinrichtung für waldbesitzende Kommunen werden über eine 
zweckgebundene Finanzzuweisung an Landesforsten in Höhe von 17 Mio. Euro 
gewährleistet. Da die Kommunen die Holzvermarktung künftig selbst übernehmen, 
stehen anteilige Mittel in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro pro Jahr aus dem Kommunalen 
Finanzausgleich zur Verfügung. Die Zuwendung wird beihilferechtlich aufgrund der 
„EU-Rahmenregelung zur Förderung der Zusammenarbeit von Akteuren im Forst-
sektor“ gewährt. Die diesbezügliche Verwaltungsvorschrift des Landes muss der 
EU-Kommission, über das zuständige Bundesministerium, zur Notifizierung vorge-
legt werden.  

Nicht ausgeschlossen werden kann, dass die EU-Kommission die Förderung auf 
„kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“ beschränkt. Kommunen unter 5.000 Ein-
wohner mit einem Jahreshaushalt unter 10 Mio. Euro werden nach europäischen 
Vorgaben der Kategorie zugerechnet. In diesem Fall („Plan B“) soll für die Kommu-
nen über 5.000 Einwohner eine eigene Förder-Verwaltungsvorschrift erlassen wer-
den, die als De-minimis-Beihilfe (Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs) keiner 
Notifizierung bedarf. Innerhalb der Holzvermarktungsorganisationen würden sich 
aus der zweiten Förderschiene bestimmte Anforderungen (u.a. hinsichtlich der 
Buchführung) ergeben. 

2. Gefördert werden aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleichs sowohl der Auf-
bau und Betrieb kommunaler Holzvermarktungsorganisationen als auch die Erweite-
rung bestehender privater Vermarktungsorganisationen um Holz aus dem Kommu-
nalwald.  
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Daneben wird die Möglichkeit der GAK-Förderung (60 % Bund, 40 % Land) für 
Kommunen hinsichtlich der Holzvermarktung eröffnet. 

Gefördert werden stets Holzvermarktungsorganisationen, nicht einzelne Waldbesit-
zer! 
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Die nachstehende Abbildung zeigt die beabsichtigten Fördermöglichkeiten im 
Überblick: 

 

 

 

3. Förderung kommunaler Holzvermarktungsorganisationen 

Nach der EU-Rahmenregelung beträgt die Förderhöchstgrenze bis zu 100 % der 
zuwendungsfähigen Aufwendungen bei einer Förderdauer von max. 7 Jahren.  

Wichtigste Eingangsgröße für die Förderung ist die zu erwartende/prognostizierte 
Vermarkungsmenge der angeschlossenen Kommunen (Durchschnitt der Ist-
Verkaufsmengen 2015 bis 2017, ohne Brennholz). Erst ab einer Mindestvermark-
tungsmenge von 100.000 fm pro Jahr wird eine Förderung gewährt; diese liegt bei 
250.000 Euro pro Jahr. Bei einer Vermarktungsmenge von mindestens 200.000 fm 
pro Jahr wird die Förderhöchstsumme von 500.000 Euro pro Jahr erreicht. Da-
zwischen erfolgt ein linearer Anstieg des Förderbetrags in Abhängigkeit von der 
prognostizierten Vermarktungsmenge (Anstieg um 2.500 Euro je 1.000 fm). Mit die-
ser Form der Förderung soll eine Lenkungswirkung hin zu größeren, am Markt wett-
bewerbsfähigen Organisationen ausgelöst werden. 

Zuwendungsfähige Aufwendungen sind die jährlich bei der Vermarktungsorgani-
sation entstandenen Personalausgaben sowie jährlich eine zusätzliche Pauschale 
von 15 % der entstandenen Personalausgaben (Abgeltung von Mieten, Nebenkos-
ten wie Strom, Heizung etc., Reinigung der Büroräume, Bürobedarf, Post- und 
Fernmeldegebühren, IT-Systembetreuung, laufende Kosten KfZ). Ausgaben für die 
Erfüllung von internen Verwaltungsaufgaben der kommunalen Holzvermarktungsor-
ganisation durch Dritte (Steuerberatung, Lohnbuchhaltung, Bilanzierung, Bilanzprü-
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fung, Rechtsberatung) sind in Höhe von 100 % zuwendungsfähig.  Zusätzlich wer-
den im ersten Geschäftsjahr die Möblierung, die Ausstattung mit Hard- und Software 
sowie die Ausgaben für die Anschaffung eines PKW innerhalb festgelegter 
Höchstsätze gefördert (in der Summe einmalig ca. 50. bis 60.000 Euro). 

4. Förderung der Erweiterung bereits bestehender Vermarktungsorganisationen 
im Privatwald um kommunale Waldbesitzer  

Nach der EU-Rahmenregelung beträgt die Förderhöchstgrenze bis zu 100 % der 
zuwendungsfähigen Aufwendungen bei einer max. Förderdauer von 5 Jahren und 
einem Höchstbetrag von insgesamt 500.000 Euro. Der Förderbetrag ist während der 
Förderdauer degressiv zu gestalten.  

Fördervoraussetzung ist die Anstellung von zusätzlichem Personal sowie eine prog-
nostizierte Mehrvermarktungsmenge aus dem Kommunalwald von mindestens 
5.000 fm pro Jahr. Der pauschal gewährte Förderbetrag fällt von 2 Euro pro fm 
prognostizierter Vermarktungsmenge im ersten Jahr der Förderung sukzessive auf 
1,60 Euro pro fm im fünften Jahr.  

Der kommunale Waldbesitzer muss entweder unmittelbar Gesellschafter des forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlusses oder Mitglied einer Forstbetriebsgemeinschaft, 
die Gesellschafter des anerkannten forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses ist, 
werden.  

Insoweit erfolgt fördertechnisch eine Trennung zwischen der bisherigen, auf den 
Privatwald bezogenen Geschäftstätigkeit (GAK-Förderung) und der Erweiterung um 
waldbesitzende Kommunen (EU-Rahmenregelung, Mittel aus dem Kommunalen Fi-
nanzausgleich). Dies dient auch dem Ausschluss einer Doppelförderung. 

Sollte die „KMU-Problematik“ (vgl. IV Nr. 1) zum Tragen kommen, wäre eine Förde-
rung der Kommunen über 5.000 Einwohner auch über eine landesspezifische De-
minimis-Regelung nicht möglich, da die bestehenden Vermarktungsorganisationen 
im Privatwald den De-minimis-Rahmen bereits ausschöpfen.  

5. Förderung der Zusammenarbeit von kommunalen und privaten Waldbesitzern 
in nach BWaldG anerkannten forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen 

Für kommunale und private Waldbesitzer besteht die Möglichkeit, Mitglied bzw. Ge-
sellschafter eines forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses (z.B. Waldbauverein, 
Forstbetriebsgemeinschaft, forstwirtschaftliche Vereinigung) zu werden. Eine Aner-
kennung nach BWaldG ist Voraussetzung für die Förderung nach dem GAK-
Rahmenplan in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift „Fördergrundsätze Forst“. 
Die Fördermöglichkeiten sollen im Jahr 2018 auf die Vermarktung von Holz aus dem 
Kommunalwald erweitert werden. Soweit bestimmte Effizienzkriterien eingehalten 
werden, ist eine GAK-Förderung mit 2 Euro pro vermarktetem fm möglich, wobei 
die Zuwendung auf insgesamt 200.000 Euro in drei aufeinander folgenden Steuer-
jahren nach der De-minimis-Verordnung begrenzt ist. Die Förderung kann grund-
sätzlich für einen Zeitraum von 10 Jahren gewährt werden, bei einer Verlänge-
rungsmöglichkeit um weitere 10 Jahre.  

6. Die dargestellten Fördermöglichkeiten nach der EU-Rahmenregelung sind auf 7 
bzw. 5 Jahre beschränkt. Danach muss eine eigenständige Finanzierung und wirt-
schaftliche Tragfähigkeit der Holzvermarktungsorganisationen gewährleistet sein.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es aus Sicht des GStB zweckmäßig, bereits mit 
Aufnahme des Geschäftsbetriebs eine (geringe) Umlage zu etablieren.  
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V. Personalausstattung und Personalwechsel 

1. Über die Personalausstattung entscheidet jede kommunale Holzvermarktungsorga-
nisation in eigener Verantwortung. Für die Berechnung des Förderhöchstbetrages 
bei einer Vermarktungsmenge von mindestens 200.000 fm pro Jahr wurden 
6 Vollzeitäquivalente (1 Geschäftsführer, 1 Stellvertreter/Kundenbetreuer sowie 4 
Sachbearbeiter) unterstellt. 

2. Personalübergänge von Landesforsten zu den Holzvermarktungsorganisationen 
werden angestrebt, da geschultes Personal eine sofortige Arbeitsfähigkeit gewähr-
leistet. Der Personalübergang soll nur freiwillig und ohne Nachteile für das wech-
selwillige Personal erfolgen. Die freie Personalauswahl liegt in jedem Fall bei den 
kommunalen Holzvermarktungsorganisationen.  

3. Beschäftigte: Personalgestellung 

Für Beschäftigte schließt Landesforsten mit der kommunalen Holzvermarktungsor-
ganisation zum Zwecke der Personalüberlassung auf Grundlage von § 4 Abs. 3 TV-
L einen Gestellungsvertrag unter Fortgeltung des bestehenden Arbeitsverhältnisses 
ab. Die Auszahlung der Gehälter erfolgt - soweit technisch möglich - mit dem Tag 
des Personalübergangs direkt durch die kommunale Holzvermarktungsorganisation. 
Gleiches gilt für Arbeitgeberanteile und Zusatzversorgung. Durch die Personalge-
stellung wird das Direktionsrecht auf die kommunale Holzvermarktungsorganisation 
übertragen.  

Die künftige Tätigkeit der Arbeitnehmer muss die aktuellen Tätigkeitsmerkmale bei 
Landesforsten berücksichtigen. Die Wertigkeit der künftigen Tätigkeit darf maximal 
der Entgeltgruppe E 8 TV-L entsprechen, ansonsten ist das Arbeitsverhältnis mit 
Landesforsten zu beenden und ein neues Anstellungsverhältnis zu begründen. Eine 
nicht nur vorübergehende Gewährung von Zulagen ist unschädlich, soweit diese in 
der Gesamteinkommenssumme eine Eingruppierung nach E 9 nicht übersteigt. Sie 
entfalten keine besitzstandswahrende Wirkung bei einem Rückwechsel zu Landes-
forsten.  

4. Beamte: Beurlaubung 

Für wechselwillige Beamte wird zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses bei der 
kommunalen Holzvermarktungsorganisation eine (unbegrenzte) Beurlaubung vor-
genommen. Während der Beurlaubung, die im dienstlichen Interesse erfolgen soll, 
ruhen alle Rechte und Pflichten aus dem bislang bestehenden Beamtenverhältnis. 
Durch den Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages wird die Weisungsbefugnis auf 
die kommunale Holzvermarktungsorganisation übertragen.  

Die kommunale Holzvermarktungsorganisation kompensiert den wegfallenden Bei-
hilfeanspruch durch einen entsprechenden Zuschuss zur privaten Krankenversiche-
rung. Die Dienstjahre bei einer kommunalen Holzvermarktungsorganisation werden 
als ruhegehaltsfähig anerkannt. Die Holzvermarktungsorganisation übernimmt ge-
genüber dem Land die insoweit entstehenden Aufwendungen zur Altersversorgung 
(Versorgungszuschlag). Erreicht der Betroffene die Altersgrenze, erfolgt die Verset-
zung in den Ruhestand durch das Land.  

5. Sowohl die Personalgestellung als auch die Beurlaubung ermöglichen Flexibilität für 
alle Beteiligten (Stichwort: Rückkehrmöglichkeit). Die Treuepflichten gegenüber 
dem neuen Arbeitgeber sowie die Verschwiegenheitspflichten in Bezug auf den bis-
herigen Arbeitgeber werden vertraglich geregelt (speziell bzgl. wettbewerblich rele-
vanter Informationen). 
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6. Das Land wird kurzfristig Personalgespräche mit seinen Mitarbeitern bzgl. eines 
Wechsels führen. Erst danach ist einschätzbar, ob die erforderliche Personalaus-
stattung auf diesem Wege realisierbar ist.  

 

VI. Weiterer Ablauf 

1. In Anbetracht der Umsetzungsfrist bis 01.01.2019 erscheint es erforderlich, die wei-
teren Schritte konkret und verbindlich zu vereinbaren.  

Vordringlich ist, in jeder Holzvermarktungsregion eine Arbeitsgruppe zu bilden, die 
den Umsetzungsprozess steuert und koordiniert.  

2. Der GStB bearbeitet im Vorfeld maßgebliche Fragestellungen und wird für die po-
tenziellen Gesellschafter insbesondere Vorschläge für die jeweiligen Gesellschafter-
verträge (mit Regelungsalternativen) sowie für die nach § 92 GemO erforderliche 
Analyse zur Vorlage bei der oberen Kommunalaufsicht erarbeiten.  

3. Die Gründung kommunaler Holzvermarktungsorganisationen in den jeweiligen Re-
gionen und deren innere Ausgestaltung sind alleinige Aufgaben der beteiligten 
Kommunen. 

 

Stand: März 2018 



Verbandsgemeinde Obere Kyll 
 

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Datum: 24.04.2018 

Behandlung: Entscheidung Aktenzeichen: 1/901-19-01-2015 

Öffentlichkeitsstatus nicht öffentlich Vorlage Nr. FB1-1842/2018/01-466 

Sitzungsdatum: 23.04.2018 Niederschrift: 01/RPA/005 

 

Prüfung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 gemäß §§ 112, 113 
GemO - Beratung und Beschlussfassung 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß den §§ 112 u. 113 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Rechnungsprüfungsausschuss 
die Aufgabe, den Jahresabschluss zu prüfen. 
 
Insbesondere ist der Jahresabschluss dahin gehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der 
Verbandsgemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für 
Gemeinden vermittelt. Die Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften 
sowie die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet 
worden sind. 
 
Nach § 113 Absatz 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie 
über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und das Ergebnis seiner 
Prüfung jeweils zum Ende seines Berichtes zusammenzufassen. 
Der Prüfungsbericht ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen, § 113 Abs. 5 GemO. 
 
Anschließend ist der Jahresabschluss zur Entscheidung über dessen Feststellung sowie zur 
Entscheidung über die Entlastung der Bürgermeisterin sowie der Beigeordneten, soweit sie die 
Bürgermeisterin vertreten haben, dem Verbandsgemeinderat vorzulegen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 nach den 
§§ 112, 113 GemO geprüft.  
 
Ein entsprechender Prüfungsbericht wurde erstellt und ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Danach hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Im Falle von Einwendungen ist vor Abgabe des Prüfungsberichts an den VG-Rat dem 
Beauftragten Gelegenheit zur Stellungnahme zum Ergebnis der Prüfung zu geben. 
 
Anschließend erfolgt die Vorlage an den Verbandsgemeinderat zur Entscheidung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und zur Entscheidung über die Entlastung der 
Bürgermeisterin a. D. Diane Schmitz und der Beigeordneten, soweit sie die Bürgermeisterin 
vertreten haben. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 4  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
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